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Ausübung unzulässigen Drucks zur Einhaltung von unverbindlichen  
Preisempfehlungen (UVP) gegenüber Internethändlern

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem viel diskutierten Thema, wann mit der Thematisierung von unverbind-

lichen Preisempfehlungen durch den Hersteller ein kartellrechtswidriger, unzuläs-

siger Druck auf einen Vertriebspartner ausgeübt wird, um diesen zur Einhaltung 

der UVP zu bewegen, gibt es mit dem Beschluss vom 6. November 2012 eine 

erste kurze Stellungnahme des Bundesgerichtshofs (Az: KZR 13/12).

Gegenstand der Entscheidung ist der Internetvertrieb von Rucksäcken und  

Schulranzen im Internet, der schon wiederholt für Gerichtsentscheidungen 

gesorgt hat. Vorliegend riefen Außendienstmitarbeiter des Herstellers den Inter-

nethändler an, um über dessen „nicht nachvollziehbare betriebswirtschaftliche 

Kalkulation“ zu sprechen. Zum Inhalt des Telefonats führte der BGH wie folgt  

aus:

„Das Berufungsgericht hat festgestellt, der Kläger (Anm.: Inter-

nethändler) habe den Telefonanruf des Außendienstmitarbeiters 

nur dahingehend verstehen können, dass dieser angesichts der 

erheblichen Abweichung der Preise des Klägers von denen seiner 

Konkurrenten im Interesse einer Preisangleichung intervenierte. 

Das Berufungsgericht hat weiter insbesondere berücksichtigt, dass 

der Außendienstmitarbeiter auf die Frage des Klägers, ob seine 

Äußerung zur mangelnden betriebswirtschaftlichen Nachvollzieh-

barkeit der Kalkulation des Klägers bedeute, dass die Beklagte ihn 

nicht mehr beliefern werde, nur antwortete, dies nicht gesagt zu 

haben und die Äußerung schlicht wiederholte, statt sich eindeutig 

zur weiteren Belieferung des Klägers zu äußern.“

Der BGH bestätigte, dass der Hersteller damit unzulässigen Druck auf die  

Preisgestaltung des Klägers ausgeübt habe und bejahte einen Verstoß gegen  

§ 21 Abs. 2 GWB.
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Der BGH steht mit seiner Entscheidung im grundsätzlichen Einklang mit den 

strikten Grundsätzen, die das Bundeskartellamt in seinen Entscheidungen der 

letzten Jahre postuliert hat. Der BGH deutet dabei die Erklärung des Herstellers 

vom Horizont des Empfängers aus. Zu Lasten des Herstellers wird insbesondere 

berücksichtigt, dass er nicht ausdrücklich bereit war, sich eindeutig zur weiteren 

Belieferung des Internethändlers zu äußern. Ausdrücklich offen lässt der BGH,  

ob nach Übersendung einer unverbindlichen Preisempfehlung bereits jedes Ge-

spräch des Lieferanten mit Händlern über deren Preisgestaltung als unzulässige 

Einflussnahme auf die Preisgestaltung des Händlers zu werten ist. Die Entschei-

dung zeigt aber deutlich, dass insoweit Vorsicht angebracht ist, um einen Verstoß 

gegen § 21 Abs. 2 GWB zu vermeiden.

Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich gern 

zur Verfügung.
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